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NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZWiSt Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmens-

strafrecht
OGH Oberster Gerichtshof
OHG Offene Handelsgesellschaft
OWiG Ordnungswidrigkeit
PD Persona y Derecho: Revista de fundamentación de las instituciones
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SchwZStr/SchwZStrR Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht
sConst. Constitución española
SE Societas Europaea (Europäische Gesellschaft)
sGG spanisches Grundgesetz
sHGB spanisches Handelsgesetzbuch
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sStGB spanisches Strafgesetzbuch
SSTS Sentencias del Tribunal Supremo
SSWK-StGB Satzger/Schluckebier/Widmaier, Kommentar zum StGB
STC Sentencia del Tribunal Constitucional
StGB-Fischer Fischer, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen
StGB-Lackner/Kuhl Lackner/Kühl Kommentar zum StGB
StGB-LK Strafgesetzbuch. Lehrkommentar mit Erläuterungen und Bei-

spielen
StPO Strafprozessordnung
StraFo Strafverteidiger Forum
STS Sentencia del Tribunal Supremo
StV/StrV Strafverteidiger
TS Tribunal Supremo
TuG Täterschaft und Gestaltungsherrschaft
TuT Täterschaft und Tatherrschaft
u. a. unter anderen/unter anderem
UmwG Umwandlungsgesetz
Urt. Urteil
UStG Umsatzsteuergesetz
UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
v. von
vgl. vergleiche
Vor. Vorbemerkung
Wistra Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WiVerw Wirtschaft und Verwaltung, Vierteljahresbeilage zum Gewerbe-

archiv
WM Wertpapier-Mitteilungen
z.B. zum Beispiel
ZfMR Zeitschrift für Menschenrechte
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (www.zis-on

line.com)
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium (www.zjs-online.de)
ZKredW Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
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Einführung

§ 1 Methodologische Voraussetzungen
und Grundbegriffe der Untersuchung

Unter dem Titel „Täterschaft und Teilnahme bei vorsätzlichen Kollektivent-
scheidungen in Wirtschaftsunternehmen“ beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit
der rechtsvergleichenden Analyse der normativen Grundlagen der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit der gemeinsam an einer rechtswidrigen Entscheidungsfindung
beteiligten Unternehmensleitungsmitglieder sowie der nichtqualifizierten Außen-
stehenden im deutschen und spanischen Strafrechtssystem.

A. Methodologische Betrachtungsweise

I. Fragestellung

Die Strafrechtswissenschaft sowie die deutsche und spanische Rechtsprechung
haben verschiedene theoretischen Standpunkte zu den Voraussetzungen entwickelt,
unter denen ein Straftatbestand Führungskräften und außenstehenden Dritten zu-
gerechnet werden kann, der sich auf eine rechtswidrige Entscheidung eines aus
mehreren gleichberechtigen Mitgliedern bestehenden Kollektivgremiums stützt.
Gemeinsames Element dieser theoretischen Sichtweisen ist die große Schwierigkeit,
ausgehend von der Auslegung der in den positiven Strafrechtssystemen Deutsch-
lands und Spaniens geregelten Strafvorschriften über die Täterschaft und Teilnahme
dogmatische Kategorien aufzubauen, mithilfe derer konsistent festgestellt werden
kann, wann und warum einem sonderpflichtigen Unternehmensleiter und nicht-
qualifizierten Dritten wegen ihrer Beteiligung an einer vorsätzlichen Kollektivent-
scheidung des Unternehmens eine Straftat zugerechnet werden darf.

Solche Probleme manifestieren sich unter anderem in drei Fallkonstellationen:
Zum einen in Fällen, in denen der Nachweis des gemeinsamen Tatentschlusses und
der funktionellen Arbeitsteilung der Beteiligten aufgrund ihres vorher vereinbarten
Verschleierungspakts sehr kompliziert ist, so dass es problematisch oder unmöglich
ist, die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Beteiligten als Täter oder Teilnehmer
zu begründen; zum anderen in Fällen, in denen der Kausalzusammenhang zwischen
den einzelnen Beiträgen der Beteiligten (etwa der Inhaber, Gremiumsmitglieder,
Geschäftsführer, Außenstehende etc.) und der vorsätzlich-rechtwidrigen Kollek-
tiventscheidung nicht bestimmt werden kann, weil das strafrechtlich relevante



Verhalten des Sonderpflichtträgers und Außenstehenden durch Unterlassung ver-
wirklicht wird; und schließlich in jenen Fällen, in denen die Bestrafung des nicht-
qualifizierten Vordermannes als Mittäter (als „notwendiger Gehilfe“ nach spani-
schem Recht) gesetzlich und dogmatisch sehr umstritten ist, da er keine zu den
Geschäftsführungs- oder Vorstandsmitgliedern zuzuordnende Sonderpflicht trägt.

In diesem Zusammenhang, in dem die durch die Strafrechtslehre und die deutsche
und spanische Rechtsprechung entwickelte Dogmatik der Täterschaft und Teilnahme
bei vorsätzlichen Kollektiventscheidungen zu umstrittenen Lösungen führt, stellen
sich neben der bereits gestellten Hauptfrage folgende Probleme:

a) Warum sind die durch die Strafrechtslehre und die deutsche und spanische
Rechtsprechung entwickelten Formen der Täterschaft und Teilnahme bei Kol-
lektiventscheidungen in Wirtschaftsunternehmen inkonsistent?

b) Mit Hilfe welchen theoretischen Modells ist es möglich, ein konsistentes all-
gemeines Beteiligungssystem aufzubauen und daher eine kohärente Zurechnung
für Fälle der Beteiligung an vorsätzlichen Kollektiventscheidungen in Wirt-
schaftsunternehmen zu begründen, welche nicht nur mit den in §§ 23, 14, 25, 26,
27, 28, 29, 30 dStGB und in Art. 11, 28, 29, 30, 31, 65 (Abs. 1, 3) sStGB ge-
regelten Täterschafts- und Teilnahmenormen vereinbar, sondern auch konsis-
tenter als das durch die herrschende Strafrechtslehre und die Rechtsprechung
vertretene Modell sein soll?

c) Welche normativen Voraussetzungen müssen in den Strafrechtssystemen
Deutschlands und Spaniens erfüllt werden, um sowohl das allgemeine Täter- und
Teilnehmerunrecht als auch die Täterschaft und Teilnahme bei Kollektivgre-
mienentscheidungen in Wirtschaftsunternehmen zu begründen?

d) Welche allgemeinen Täterschafts- und Teilnahmeformen und insbesondere
welche Täterschafts- und Teilnahmeformen bei Kollektiventscheidungen in
Wirtschaftsunternehmen regulieren die Strafgesetzbücher Deutschlands und
Spaniens, die mit der hier vertretenen Pflichtdeliktslehre vereinbar sind?

Diese und andere Fragen werden in den folgenden Abschnitten beantwortet.

II. Untersuchungsgegenstand

In Übereinstimmung mit dem Inhalt der Fragestellung besteht der Untersu-
chungsgegenstand aus zwei Bestandteilen: normativen Vorschriften und theoreti-
schen Standpunkten der Rechtsphilosophie und Strafrechtswissenschaft sowie der
deutschen und spanischen Rechtsprechung.

Im positiven Strafrecht befinden sich §§ 13, 14, 25, 26, 27, 28 Abs. 1, 29 dStGB
undArt. 11, 28, 29, 30, 31, 65Abs. 3 sStGB, welche die gesetzlichen Grundlagen des
allgemeinen Strafunrechts von Täterschaft und Teilnahme enthalten. Indem solche
Vorschriften festlegen, wer Täter und wer Teilnehmer ist, konstituieren sie auch das
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Täter- und Teilnehmerunrecht bei vorsätzlichen Kollektiventscheidungen in Wirt-
schaftsunternehmen und legen in beiden Ländern die entsprechenden strafrechtli-
chen Verhaltensnormen fest. Ebenfalls von Bedeutung sind bestimmte Verfas-
sungsgrundsätze (etwa der Selbstbestimmungsgrundsatz und das Gesetzlichkeits-
prinzip), diemit der Begründung des Täters- und Teilnehmerunrechts verknüpft sind.

Innerhalb der durch die Strafrechtslehre und die deutsche und spanische Recht-
sprechung vertretenen theoretischen Gesichtspunkte sind diejenigen von besonderer
Bedeutung, die durch den deutschen Bundesgerichtshof (BGH) und das spanische
Tribunal Supremo (TS) bezüglich des allgemeinen Beteiligungssystems und der
Täterschaft und Teilnahme bei vorsätzlichen Kollektiventscheidungen in Wirt-
schaftsunternehmen entwickelt wurden.

III. Ziele der Untersuchung

Das Ziel dieser Dissertation ist es, die bereits eingangs (§ 1 A.I.) aufgeworfenen
Fragen zu beantworten. Deshalb ist Aufgabe dieser Arbeit unter anderem:

a) Sowohl die theoretischen Voraussetzungen normativer Natur als auch die Er-
scheinungsformen des allgemeinen Beteiligungssystems und der Täterschaft und
Teilnahme bei vorsätzlichen Kollektiventscheidungen in Wirtschaftsunterneh-
men festzustellen, welche durch das dStGB und das sStGB geregelt sind;

b) Die Ähnlichkeiten, die Unterschiede und die Unvereinbarkeiten der gesetzlichen
Beteiligungssysteme von Deutschland und Spanien aus einer Perspektive de lege
lata zu analysieren, um die Auslegung der Strafvorschriften beider Strafrechts-
systeme über Täterschaft und Teilnahme zu verbessern;

c) Die Standpunkte der Strafrechtswissenschaft sowie der deutschen und spani-
schen Rechtsprechung bezüglich des allgemeinen Beteiligungssystems und
insbesondere hinsichtlich der Täterschaft und Teilnahme bei vorsätzlichen
Kollektiventscheidungen in Wirtschaftsunternehmen kritisch zu überprüfen, um
ausgehend von diesem Vergleich die den genannten dogmatischen Gesichts-
punkten zugrundeliegenden unterschiedlichen, ähnlichen oder identischen
Grundlagen der jeweiligen theoretischen Beteiligungssysteme zu verstehen;

d) Die Inkonsistenzen der Standpunkte der Strafrechtswissenschaft und der deut-
schen und spanischen Rechtsprechung hinsichtlich des allgemeinen Beteili-
gungssystems und somit der Täterschaft und Teilnahme bei vorsätzlichen Kol-
lektiventscheidungen im Wirtschaftsunternehmen zu zeigen;

e) Ein dogmatisches Zurechnungsmodell auf Grundlage der Pflichtdeliktslehre zu
entwickeln, welches ausgehend von einer idealistischen und konstruktivistischen
Erkenntnistheorie zu einer konsistenten Begründung (Abgrenzung) und kohä-
renten Rechtsanwendung der Täterschaft und Teilnahme bei dolosen Kollek-
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